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Regeste

Art. 18 UVG. Art. 16 ATSG. Würdigung medizinischer Berichte, Abklärung der
Arbeitsfähigkeit und Bemessung einer Invalidenrente (Entscheid des Versicherungsgerichts
des Kantons St. Gallen vom 19. März 2019, UV 2017/51).

Erwägungen

E. 1
Am 1. Januar 2017 sind die revidierten Bestimmungen des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) und der Verordnung über die Unfallversicherung
(UVV; SR 832.202) in Kraft getreten. Gemäss den Übergangsbestimmungen werden
Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich vor Inkrafttreten der Änderung ereignet
haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt ausgebrochen sind, nach
bisherigem Recht gewährt. Vorliegend steht ein Unfall vom 16. August 2011 zur
Diskussion. Es finden daher die bis 31. Dezember 2016 gültigen Bestimmungen
Anwendung.

E. 2
Anfechtungsgegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet der Einspracheentscheid vom
16. Mai 2017 (Suva-act. 603), welchem die Verfügung vom 5. August 2016 (Suva-act. 587)
zugrunde liegt. Mit dieser hat die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine
Integritätsentschädigung sowie eine Invalidenrente zugesprochen. In der Folge hat der
Beschwerdeführer gegen die Höhe der zugesprochenen Invalidenrente, nicht aber gegen die
Integritätsentschädigung Einsprache erhoben (Suva-act. 592, act. G 1). Der Verfügungsteil
betreffend die Integritätsentschädigung ist damit unangefochten in Rechtskraft erwachsen
und bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Zwischen den
Parteien streitig und zu prüfen ist damit einzig die Höhe des Rentenanspruchs.

E. 3
Die Beschwerdegegnerin legte im angefochtenen Einspracheentscheid die allgemeinen
rechtlichen Bestimmungen und Grundsätze zur Erwerbsunfähigkeit (Art. 7 des
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR
830.1]), zur Invalidität (Art. 8 Abs. 1 ATSG), zum Einkommensvergleich (Art. 16 ATSG),
zur Parallelisierung, zum versicherten Verdienst (Art. 15 UVG in Verbindung mit Art. 24
Abs. 2 UVV) und zur Invalidenrente (Art. 18 ff. UVG) richtig dar (Suva-act. I-328). Darauf
wird (ergänzend) verwiesen.

E. 4



4.1  Vorab ist die Frage zu klären, ob die medizinische Situation und die Arbeitsfähigkeit
des Beschwerdeführers rechtsgenüglich abgeklärt wurden. Der angefochtene
Einspracheentscheid beruht dabei in medizinischer Hinsicht im Wesentlichen auf dem
neuropsychologischen Gutachten des INDB vom 22. Januar 2015, welches die
Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers aus rein neuropsychologischer Sicht bei
leidensangepasster Tätigkeit auf 25% bis 35% schätzte (Suva-act. 505-30; vgl. vorstehende
lit. A.g), und auf der versicherungsinternen Beurteilung vom 18. November 2015 von med.
pract. J.___ und Dr. G.___, gemäss welcher eine halbtägige Präsenz in angepasster
Tätigkeit zumutbar sei (Suva-act. 533-38; vgl. vorstehende lit. A.h). Die
Beschwerdegegnerin errechnete im Rahmen des Einspracheverfahrens das Mittel aus 30%
(Mittel von 25% bis 35%) und 50% Arbeitsfähigkeit und gelangte zum Schluss, dass dem
Beschwerdeführer leidensadaptierte Tätigkeiten im Umfang von 40% zumutbar seien
(Suva-act. 603-10). 4.2  Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend,
ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen
beruht, auch die beklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten
(Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge
und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die
Schlussfolgerungen des Experten oder der Expertin begründet sind. Ausschlaggebend für
den Beweiswert eines ärztlichen Gutachtens ist grundsätzlich weder die Herkunft eines
Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen
Stellungnahme als Bericht oder Gutachten (BGE 134 V 232 E. 5.1). Auch Berichte und
Gutachten, welche die Versicherungen während des Administrativverfahrens von ihren
eigenen Ärzten und Ärztinnen einholen, können beweistauglich sein. An deren
Beweiswürdigung sind indes strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen
Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 135 V 470 f. E. 4.4
mit Hinweis; bestätigt in Urteil des Bundesgerichts vom 23. November 2012, 8C_592/2012,
E. 5.3). 4.3  Beide vorerwähnten Beurteilungen ergingen nach einer ausführlichen
persönlichen Untersuchung, sind für die streitigen Belange umfassend und beantworten die
Frage nach den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Arbeitsfähigkeit des
Beschwerdeführers. Sie berücksichtigen die geklagten Beschwerden und wurden in
Kenntnis und Würdigung der Vorakten, insbesondere auch der bildgebenden Unterlagen,
abgegeben. Die Ärzte haben neuropsychologische und psychiatrische Tests durchgeführt
und in Würdigung sämtlicher Umstände übereinstimmend bei bildgebend ausgewiesenen
strukturellen Hirnläsionen frontal beidseits (Suva-act. 533-16, 20) ein unfallkausales
organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma (ICD-10: F07.2) diagnostiziert
(Suva-act. 505-28, 533-35), womit neuropsychologische Funktionseinschränkungen
einhergehen, welche die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers mindern. Die Gutachter
gehen von einer grundsätzlich guten Leistungsbereitschaft des Beschwerdeführers aus und
beurteilen einzelne Hinweise auf eine phasenweise fluktuierende Anstrengungsbereitschaft
als bewusstseinsferne Verdeutlichungstendenzen im Rahmen der Diagnose (Suva-act.
505-25). Hinweise auf Aggravation sind keine auszumachen (Suva-act. 505-25, 533-33 f.).
4.4  Die erwähnten Beurteilungen variieren in quantitativer Hinsicht einzig bezüglich
vorhandener Ressourcen. Während med. pract. J.___ und Dr. G.___ von einer 50%-igen
Leistungsfähigkeit in adaptierter Tätigkeit ausgehen (Suva-act. 533-34), schätzen die
Gutachter des INDB die Leistungsfähigkeit auf 25% bis 35% (Suva-act. 505-30). Die höher
bescheinigte Leistungsfähigkeit begründen die Ärzte der Beschwerdegegnerin damit, dass



der hohe Einfluss der feinmotorischen Störungen auf die Gesamtbeurteilung nicht
nachvollziehbar sei, da die Einschränkung allenfalls bei feinmotorisch anspruchsvollen
Tätigkeiten zum Tragen käme und diese in der Beschreibung des Tätigkeitsprofils
ausgenommen werden könnten (Suva-act. 533-33). Diese Begründung mag zwar
einleuchten; nicht nachvollziehbar ist indes, dass solche Einschränkungen zwar nicht
verneint, in der Folge aber beim Zumutbarkeitsprofil nicht berücksichtigt werden (Suva-act.
533-38). Weiter führen med. pract. J.___ und Dr. G.___ aus, dass anlässlich ihrer
Untersuchung des Beschwerdeführers die im INDB-Gutachten beschriebenen deutlichen
Ermüdungszeichen nicht hätten festgestellt werden können (Suva-act. 533-34).
Diesbezüglich ist nicht nachvollziehbar, dass sich die Problematik der im INDB-Gutachten
beschriebenen schnellen Ermüdung und psychomotorischen Verlangsamung seit der
Beurteilung vom 22. Januar 2015 bis zur Einschätzung am 18. November 2015 verändert
haben sollte. Gründe für eine Verbesserung in dieser Zeitspanne wurden nicht ausgeführt
und sind auch nicht ersichtlich. Weiter haben die beruflichen Abklärungen bzw. die
Arbeitstrainings in der Stiftung D.___ im Jahr 2013 (Suva-act. 387) und im K.___ im Jahr
2016 (Suva-act. 570-5) bei optimal angepasster Tätigkeit gezeigt, dass der
Beschwerdeführer trotz glaubhaften Bemühungen ("…obwohl er wollte und versuchte"
[Suva-act. 387]) nicht in der Lage war, das Arbeitspensum auf mehr als zweieinhalb
Stunden pro Tag zu steigern. Eine plausible Erklärung für die höher bescheinigte
Leistungsfähigkeit gegenüber dem INDB-Gutachten und den beruflichen Abklärungen und
damit einhergehend eine eingehende Auseinandersetzung mit den Resultaten des
Arbeitstrainings in der Stiftung D.___ findet sich in der Beurteilung von med. pract. J.___
und Dr. G.___ nicht. Dies wäre indes notwendig gewesen, zumal Aggravation und
bewusstseinsnahe Verdeutlichungstendenzen nirgends beschrieben werden und auch den
Ergebnissen der beruflichen Abklärung damit durchaus Beachtung zu schenken ist (vgl.
Urteil des Bundesgerichts vom 4. Juli 2008, 9C_833/2007, E. 3.3). Insgesamt lässt sich mit
der versicherungsinternen Beurteilung die Divergenz zwischen ihrer bescheinigten
medizinischen Zumutbarkeit (50%) und der Zumutbarkeitsbeurteilung gemäss
INDB-Gutachten (25% bis 35%) bzw. der praktisch erprobten Leistungsfähigkeit (rund
zweieinhalb Stunden pro Tag) nicht genügend erklären und es bestehen zumindest gewisse
Zweifel an der Leistungsfähigkeitsbeurteilung von med. pract. J.___ und Dr. G.___. Dies
führt dazu, dass darauf nicht abgestellt werden kann (vgl. vorstehende E. 4.2).

E. 5
5.1  Zu prüfen bleibt, ob abschliessend auf die Einschätzungen im neuropsychologischen
INDB-Gutachten vom 22. Januar 2015 abgestellt werden kann. Die quantitative
Leistungsfähigkeit einschränkende unfallkausale orthopädische Beschwerden liegen
unbestrittenermassen keine mehr vor. Diesbezüglich ging Dr. E.___ mit Beurteilung vom 4.
April 2014 davon aus, dass Ende Juni 2014 von einem Endzustand ohne erhebliche
Restfolgen auszugehen sei (Suva-act. 436-2). Weitere psychiatrische Beurteilungen drängen
sich auch nicht auf. Die Diagnose (organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma,
ICD-10: F07.2) wurde mehrfach bestätigt. Weitere unfallkausale psychiatrische Diagnosen
stehen nicht im Raum. Die zur Diskussion stehenden Folgen aus dem schweren
Schädelhirntrauma bedürfen zentral einer neuropsychologischen, mittels interdisziplinärer
Herangehensweise gestalteten Abklärung (vgl. dazu http://www.neurologie.
usz.ch/fachwissen/seiten/schaedel-hirn-trauma.aspx; abgerufen am 19. März 2019). Eine
solche wurde vom INDB durchgeführt und weitere Untersuchungen erscheinen nicht
zwingend erforderlich, sofern dem INDB-Gutachten voller Beweiswert zukommt. 5.2  Die



Untersuchungen für das INDB-Gutachten wurden an zwei Tagen (4./5. Dezember 2014) zu
je ca. drei Stunden durchgeführt (Suva-act. 505-1). Wie bereits erwähnt, wurden die
umfangreiche (medizinische) Aktenlage in die Beurteilung miteinbezogen (Suva-act. 505-3
ff.) und die Angaben des Beschwerdeführers (Anamnese) sowie von dessen Ehefrau
(Fremdanamnese) berücksichtigt (Suva-act. 505-16 ff.). Einbezogen wurden auch die
Persönlichkeitsmerkmale und die Verhaltensbeobachtung sowie die mittels verschiedenster
Tests (inkl. Symptomvalidierung) erhobenen Befunde (Suva-act. 505-19 ff.). Die
Ergebnisse der vorgenannten Faktoren (Vorakten, Anamnese, Verhaltensbeobachtung,
Testergebnisse etc.) wurden letztlich schlüssig zusammengefasst, die Beeinträchtigungen
gestützt darauf in ihrer Ausprägung als leichte bis mittelschwere Störung qualifiziert und
die Beurteilung der Leistungsfähigkeit auf 25% bis 35% aufgrund erhöhter Ermüdbarkeit,
psychomotorischer Verlangsamung und getesteter verminderter Produktivität (Suva-act.
505-24) nachvollziehbar dargelegt (Suva-act. 505-28 ff.). Es sind keine Gründe ersichtlich,
welche gegen den Beweiswert des INDB-Gutachtens sprechen würden. Die Beurteilung
entspricht auch in etwa den anlässlich der beruflichen Abklärungen/Arbeitsversuche
möglichen Leistungen, wobei auch gesundheitlichen Verbesserungen Rechnung getragen
wurde. Insgesamt kann damit vollumfänglich auf das INDB-Gutachten abgestellt werden.

E. 6
6.1  Gestützt auf vorstehende Ausführungen ist von einer quantitativen Leistungsfähigkeit
des Beschwerdeführers von 30% (Mittelwert zwischen 25% und 35%; vgl. Urteil des
Bundesgerichts vom 4. Juni 2013, 9C_730/2012, E. 4.2) auszugehen. Gemäss
Zumutbarkeitsprofil kommen in qualitativer Hinsicht gut strukturierte, genau definierte,
abwechslungsreiche Tätigkeiten in Frage, die ohne Zeitdruck ausgeführt werden können.
Aufträge sollten einzeln erteilt bzw. vom Beschwerdeführer entgegengenommen werden
können. Aufgrund der erhöhten Reizbarkeit und der eingeschränkten emotionalen Stabilität
bedarf es eines überschaubaren, verständnisvollen sozialen Umfeldes (Suva-act. 505-30).
Weiter sind ohne Zweifel Tätigkeiten mit Notwendigkeit eines intakten Geruchssinnes
zufolge Anosmie (Suva-act. 533-37 f.) nicht zumutbar. Zu prüfen ist die Verwertbarkeit der
genannten Leistungsfähigkeit. 6.2  Rechtsprechungsgemäss ist in der Regel die
Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit umso eingehender abzuklären und nachzuweisen, je
restriktiver das medizinische Anforderungsprofil umschrieben ist. Der ausgeglichene
Arbeitsmarkt (vgl. Art. 7 Abs. 1 und 16 ATSG) umfasst aber auch sogenannte
Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem
sozialen Entgegenkommen von Seiten des Arbeitgebers rechnen können. Von einer
Arbeitsgelegenheit kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die zumutbare
Tätigkeit nur noch in so eingeschränkter Form möglich ist, dass sie der ausgeglichene
Arbeitsmarkt praktisch nicht kennt oder sie nur unter nicht realistischem Entgegenkommen
eines durchschnittlichen Arbeitgebers möglich wäre und das Finden einer entsprechenden
Stelle daher von vornherein als ausgeschlossen erscheint (Urteil des Bundesgerichts vom 6.
Juli 2017, 9C_253/2017, E. 2.2.1, mit Hinweisen). 6.3  Ohne Zweifel ist es für den
Beschwerdeführer beim ihm möglichen Arbeitspensum und in Beachtung des
Zumutbarkeitsprofils schwierig, auch auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine geeignete
Stelle zu finden. Dass dies von vornherein ausgeschlossen ist, kann indes nicht gesagt
werden. Das INDB-Gutachten nennt in Beachtung der neuropsychologisch festgestellten
Defizite und in Kenntnis der Ergebnisse der Arbeitsversuche als Beispiel für einen
möglichen Einsatz eine stundenweise Tätigkeit als Hilfskraft, beispielsweise als Hauswart
in einem Altersheim. Weitere Tätigkeiten als Hilfsarbeiter sind bei entsprechendem



sozialem Entgegenkommen von Seiten des Arbeitgebers bzw. der Vorgesetzten durchaus
auch denkbar. Von einer Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit von 30% ist demnach
nicht auszugehen.

E. 7
Zu bestimmen bleibt die Höhe des Invaliditätsgrads anhand des Einkommensvergleichs
(Art. 16 ATSG) sowie die Höhe des versicherten Verdienstes (Art. 15 UVG in Verbindung
mit Art. 24 Abs. 2 UVV). 7.1  Zur Bestimmung des Invaliditätsgrades wird gemäss Art. 16
ATSG das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der unfallbedingten
Invalidität und nach Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine
zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (sog.
Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen
könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (sog. Valideneinkommen). Massgebend für
den Einkommensvergleich ist das Jahr 2016, nachdem unbestrittenermassen ab 1.
September 2016 Rentenleistungen zur Diskussion stehen. 7.2  Weiter ist nicht bestritten und
nicht zu beanstanden, dass das Einkommen des Beschwerdeführers im Jahr vor dem Unfall
auf Fr. 59'698.-- festgesetzt wurde (Suva-act. 169). Die Beschwerdegegnerin macht geltend,
dass das Einkommen im Jahr 2016 (exkl. Kinderzulagen von Fr. 2'400.--) Fr. 52'219.40
betragen hätte, und stützt sich dabei auf die Angaben der früheren Arbeitgeberin (Suva-act.
576). Wie der Beschwerdeführer in der Replik zutreffend ausführen lässt (act. G 6), ist eine
Differenz von rund Fr. 7'000.-- nach weiterer rund fünfjähriger Zugehörigkeit nur schwer
zu erklären, auch nicht mit dem geltend gemachten Wegfall der Prämie
"Werkzeugwechsel". Insbesondere ergibt sich auch nicht aus den Akten, warum gerade im
Jahr 2016 im Gegensatz zu den Jahren 2010, 2011 und 2015 (Suva-act. 169-169-3 ff., 576)
diese Prämie nicht mehr ausbezahlt worden wäre. Entsprechend erscheint es angemessen,
von einem Valideneinkommen von Fr. 59'698.-- auszugehen. Für die Berechnung des
Invaliditätsgrades ist im konkreten Fall die Höhe des Valideneinkommens – wie es die
Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort richtig ausführt (act. G 3) – zufolge
Parallelisierung indes nur von untergeordneter Bedeutung. 7.3  Gestützt auf das
Belastungsprofil sind dem Beschwerdeführer als Verweistätigkeiten leidensangepasste
Hilfsarbeitertätigkeiten zuzumuten. Der LSE-Hilfsarbeiterlohn hat im Jahr 2016 Fr.
66'803.-- betragen (vgl. Anhang 2 der IVG-Gesetzesausgabe der Informationsstelle
AHV/IV, Ausgabe 2019) und ist damit um gerundet 11% höher als das Valideneinkommen,
womit eine Parallelisierung von 6% zu erfolgen hat (vgl. BGE 135 V 303 f. E. 6.1.3). Bei
100%-iger Arbeitsfähigkeit resultierte damit ein Jahreseinkommen von Fr. 62'794.80 (94%
von Fr. 66'803.--), bei einem Arbeitsfähigkeitsgrad von 30% ein solches von Fr. 18'838.45
(30% von Fr. 62'794.80). 7.4  Zu prüfen bleibt, ob von diesem Tabellenlohn ein Abzug
vorzunehmen ist. Mit dem Tabellenlohnabzug ist zu berücksichtigen, dass gesundheitlich
beeinträchtigte Personen, die selbst bei leichten Hilfsarbeitertätigkeiten behindert sind, im
Vergleich zu voll leistungsfähigen und entsprechend einsetzbaren arbeitnehmenden
Personen lohnmässig benachteiligt sind und deshalb mit unterdurchschnittlichen
Lohnansätzen rechnen müssen. Sodann wird dem Umstand Rechnung getragen, dass
weitere persönliche und berufliche Merkmale einer versicherten Person wie Alter, Dauer
der Betriebszugehörigkeit, Nationalität oder Aufenthaltskategorie sowie
Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe haben können (BGE 129 V 481 E.
4.2.3). Von Belang ist vorab, dass teilzeitbeschäftigte Männer im Vergleich zu
Vollzeitangestellten erfahrungsgemäss überproportional tiefer entlöhnt werden (vgl. nebst
vielen Urteil des Bundesgerichts vom 28. Januar 2014, 9C_796/2013, E. 3.1.2).



Anhaltspunkte, dass der Beschwerdeführer bezüglich Hilfsarbeiten einen weiteren
Lohnnachteil zu befürchten hätte, welche nicht bereits in der quantitativen
Leistungsfähigkeitsbeurteilung berücksichtigt wurden (erhöhte Ermüdbarkeit,
psychomotorische Verlangsamung und verminderte Produktivität), bestehen nicht. Unter
diesen Umständen erscheint ein Tabellenlohnabzug von 10% angemessen. Entsprechend
resultiert ein Invalideneinkommen von Fr. 16'954.60 (90% von Fr. 18'838.45). 7.5  Bei
einem Valideneinkommen von Fr. 59'698.-- und einem Invalideneinkommen von Fr.
16'954.60 ergeben sich eine Erwerbseinbusse von Fr. 42'743.40 (Fr. 59'698.-- - Fr.
16'954.60) und ein Invaliditätsgrad von aufgerundet 72% (Fr. 42'743.40 / Fr. 59'698.--). 7.6 
Nachdem der erzielte Lohn vor dem Unfall demjenigen im Jahre vor dem Rentenbeginn
und auch bei Rentenbeginn entspricht (vgl. vorstehende E. 7.2), ist in Anwendung von Art.
15 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 UVV von einem versicherten Verdienst
von Fr. 59'698.-- auszugehen. In der Verfügung vom 5. August 2016 bzw.
Einspracheentscheid vom 16. Mai 2017 ging die Beschwerdegegnerin von einem höheren
versicherten Verdienst von Fr. 61'459.-- aus (Suva-act. 587-1, 603, 606). Aufgrund des mit
diesem Entscheid auf 72% festgelegten Invaliditätsgrades resultiert in Bezug auf den
Rentenbetrag indes keine Verschlechterung, weshalb dem Beschwerdeführer keine
reformatio in peius anzudrohen war.

E. 8
8.1  Nach dem Gesagten ist die Beschwerde dahingehend gutzuheissen, dass der
angefochtene Einspracheentscheid vom 16. Mai 2017 aufzuheben und dem
Beschwerdeführer ab 1. September 2016 eine Invalidenrente entsprechend einem 72%-igen
Invaliditätsgrad bei einem versicherten Verdienst von Fr. 59'698.-- zuzusprechen ist. Zur
Festsetzung und Ausrichtung der Rentenleistung ist die Sache an die Beschwerdegegnerin
zurückzuweisen. 8.2  Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). Hingegen
hat der obsiegende Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung gegenüber
der Beschwerdegegnerin (Art. 61 lit. g ATSG). Es rechtfertigt sich, diese ermessensweise –
wie in vergleichbar aufwändigen Fällen üblich – auf pauschal Fr. 4'000.-- (einschliesslich
Barauslagen und Mehrwertsteuer) festzulegen. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss
Art. 39 VRP 1. Die Beschwerde wird dahingehend gutgeheissen, dass der
Einspracheentscheid vom 16. Mai 2017 aufgehoben und die Beschwerdegegnerin
verpflichtet wird, dem Beschwerdeführer ab 1. September 2016 eine Invalidenrente
entsprechend einem 72%-igen Invaliditätsgrad bei einem versicherten Verdienst von Fr.
59'698.-- auszurichten. Zur Festsetzung und Ausrichtung der Rentenleistung wird die Sache
an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr.
4'000.-- zu bezahlen.
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